
959 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

über die Regierungsvorlage (830 der Bei
lagen): Vertrag zwischen der Republik 
österreich und dem Königreich Spanien 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

des Gesundheitswesens 

Das gegenständlime Abkommen ist der vierte 
Vertrag, den die Republik ,österreim über die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesund
heitswesens abgeschlossen hat. Es enthält neben 
der generellen Verpflichtung der Vertragsstaaten 
die Zusammenarbeit auf den Gebieten des Ge
sundheitswesens und der angewandten medizini
schen Forschung zu entwickeln und zu fördern, 
eine demonstrative Aufzählung der Gebiete, auf 
denen die Vertragsstaaten tätig werden sollen. 
Es ~st vorgesehen, daß die zuständigen Behörden 
zur Durchführung des Abkommens Arbeitspläne 
für jeweils drei Jahre als Ressortabkommen ab
schließen. 

Der vorliegende Staatsvertrag ist gesetzändernd 
bzw. gesetzesergänzend und darf daher nur mit 
Genehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 
Abs. 1 B-VG abgeschlossen werden. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz hat ,die gegenständliche Regierungsvor-

Steininger 

Berichterstatter 

lage ,in seiner Sitzung am 22. Juni 1978 in Ver
handlung genommen und nach einer Debatte, an 
der sich die Abgeordneten Dr. Wie s in ger 
und Dr. B I e n k sowie der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltsmutz Dr. Ingrid 
L e 0 d 0 I t e r beteiligten, einstimmig beschlossen, 
dem Nationalrat die Genehmigung des Abschlus
ses des Vertrages zu empfehlen. 

Der Ausschuß ist der Meinung, daß im vor
liegenden Fall die Erlassung von Gesetzen zur 
Erfüllung des Staatsvertrages im Sinne des 
Art. 50 Abs. -2 B-VG <in der geltenden Fassung 
entbehrlich ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Gesundheit und Umweltschutz somit 
den A nt rag, der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Absmluß des Vertrages zwischen der Repu
blik österreich und dem Königreim Spanien über 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesund
heitswesens (830 der Beilagen) wird verfassungs
mäßig genehmigt. 

Wien, 1978 06 22 

Dr. Marga Hubinek 

Obmannstellvertreter 
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